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Antrag des Redaktionsausschusses* vom 2. Oktober 2001

3842 b
A. Gesundheitsgesetz

(Änderung)
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 14. März
2001, 

beschliesst:

I. Das Gesundheitsgesetz vom 4. November 1962 wird wie folgt
geändert:

Direktion des 
Gesundheits-
wesens

§ 2.    Abs. 1 unverändert.
Vorbehalten bleibt der Vollzug der besonderen Vorschriften über

die Berufsbildung im Bereich des Gesundheitswesens und über das
Veterinärwesen durch die zuständige Direktion.

II. Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

III. Mitteilung an den Regierungsrat.

B. Beschluss des Kantonsrates 
über die Erledigung eines Vorstosses

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 14. März
2001, 

beschliesst:

I. Das Postulat KR-Nr. 134/1998 betreffend Berufe im Gesund-
heitswesen wird als erledigt abgeschrieben.

* Der Redaktionsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern: Kurt Schrei-
ber, Wädenswil (Präsident); Reto Cavegn, Oberengstringen; Jürg Leuthold,
Aeugst a. A.; Sekretärin: Heidi Khereddine-Baumann.
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II. Mitteilung an den Regierungsrat.

Zürich, 2. Oktober 2001

Im Namen des Redaktionsausschusses
Der Präsident: Die Sekretärin:
Kurt Schreiber Heidi Khereddine-Baumann


